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Für Sachsen-Anhalt habe ich auf die Schnelle nichts gefunden. In Bayern gilt Art. 84 BayEUG:

(1) 1Der Vertrieb von Gegenständen aller Art, Ankündigungen und Werbung hierzu, das
Sammeln von Bestellungen sowie der Abschluss sonstiger Geschäfte sind in der Schule
untersagt.2Ausnahmen im schulischen Interesse insbesondere für Sammelbestellungen regelt
die Schulordnung.

Ich kann mir kaum vorstellen, dass das in anderen Ländern grundlegend anders geregelt ist.
Magst Du mal ein bisschen genauer erläutern, worum es sich bei der Commerzbank-Werbung
gehandelt hat?

1https://www.lehrerforen.de/thread/42451-werbung-der-commerzbank/?postID=386897#post386897
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